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Änderung der Anerkennung nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 

Unser Anerkennungsbescheid vom 25. Juli 2011 

Ihre E-Mails vom 11. Juni 2017 und 10. Oktober 2017 

Sehr geehrter Herr Steininger, 

auf Ihre E-Mails vom 12. Juni 2017 und 10. Oktober 2017 ändern wir die 
Anerkennung zur Einlegung von Rechtsbehelfen nach dem Umwelt-Rechts
behelfsgesetz (UmwRG) der Bundesvereinigung gegen Schienenlärm e. V. 
vom 25. Juli 2011 gemäß § 3 UmwRG. 

Dessau-Roßlau, 
o2. • November 2017 

Bearbeiter/in: 
Daniel Lamfried 
Telefon: 
+49(0)340 21 03-2041 
Fax: 
+49(0)340 21 04-2041 
E-Mail: 
anerkennungsstelle@uba.de 
Geschäftszeichen: 
11.3-90 100-4/90 

Die Anerkennung gilt nunmehr für den folgenden satzungsgemäßen Auf
gabenbereich: 

„(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Umweltschutzes, 
insbesondere der Durchsetzung des Schutzes der Güter des 
§ 2 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVPG). 

(2) Der Verein wirkt bei Behörden, Institutionen, Verbänden und 
politischen Parteien daraufhin, die durch Schienenverkehr 
hervorgerufenen störenden, gesundheitsgefährdenden oder 
gesundheitsschädigenden Geräuschimmissionen zu redu
zieren und den Bürger hiervor zu schützen. 

(3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 
• Zusammenarbeit mit Vereinigungen, die ähnliche Ziele 

verfolgen, 
• Förderung, Herausgabe und Bereitstellen von Informatio

nen, Dokumentationen und Publikationen zum Thema 
Schienenverkehrslärm." 

Im Übrigen bleibt der Bescheid vom 25. Juli 2011 unberührt. 
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Begründung: 
Mit Bescheid vom 25. Juli 2011 hat das Umweltbundesamt der Bundesver
einigung gegen Schienenlärm e. V. die Anerkennung zur Einlegung von 
Rechtsbehelfen nach dem UmwRG erteilt. Mit E-Mail vom 11. Juni 2017 
teilte die Vereinigung mit, dass sie am 28. Oktober 2016 Änderungen ih
rer Satzung beschlossen habe und bat um Übernahme der Änderungen in 
den Anerkennungsbescheid. Mit E-Mail vom 10. Oktober 2017 übersandte 
sie zudem den Nachweis über die am 10. Juli 2017 erfolgte Eintragung der 
Satzungsänderung in das Vereinsregister. 
Gegenstand des vorliegenden Änderungsbescheides ist die Bezeichnung 
des satzungsgemäßen Aufgabenbereiches, für den die Anerkennung gilt 
(§ 3 Absatz 1 Satz 3 , 1 . Teilsatz UmwRG). Die geänderte Bezeichnung des 
satzungsgemäßen Aufgabenbereiches trägt der aktuellen Fassung der 
Satzung Rechnung (§ 2 Absätze 1 bis 3 der Satzung in der Fassung vom 
10. Juli 2017). 

Ihr Recht: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustel
lung Widerspruch beim Umweltbundesamt mit Sitz in Dessau-Roßlau er
hoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
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